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Einwohnerinformation zur Sitzung 01/2022 des Ortsgemeinderates
der Ortsgemeinde Holzbach am 24.01.2022 im Gemeindehaus Holzbach

TAGESORDNUNG

Öffentliche Sitzung:

1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.12.2021

2. Dachsanierung und Fotovoltaik Gemeindehaus

3. Teilnahme an den Bündelausschreibungen Strom

4. Bericht zur sozialen Situation in unserer Ortsgemeinde

5. Sonstiges sowie Mitteilungen und Anfragen

Nichtöffentliche Sitzung:

1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.12.2021

2. Anpassung des Pachtvertrages für den Betrieb einer Funkübertragungsstelle

3. Sonstiges sowie Mitteilungen und Anfragen
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Niederschrift der Gemeinderatssitzung 01/2022 am 24.01.2022

Öffentliche Sitzung:

Der Vorsitzende stellt fest, dass form- sowie fristgerecht eingeladen wurde und dass der Gemeinderat

beschlussfähig ist; es werden keine Bedenken vorgebracht.

Top. 1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.12.2021
Die Niederschrift zu der Öffentlichen Sitzung am 10.12.2021 wird vom Rat einstimmig genehmigt.

Top. 2. Dachsanierung und Fotovoltaik Gemeindehaus
In seiner Sitzung am 21.06.2021 hatte der Gemeinderat beschlossen, den Architekten Kai Schulz,

Simmern mit den Architektenleistungen für die Erneuerung der Dacheindeckung des Gemeindehauses

sowie der Herstellung einer Photovoltaik-Anlage und eines Batteriespeichers zu beauftragen.

In der heutigen Sitzung stellt Kai Schulz dem Gemeinderat ein Konzept vor, auf dessen Grundlage die

vorgenannten Maßnahmen ausgeschrieben und realisiert werden sollen. Er erläutert die Art der

vorgesehenen Dacherneuerung sowie die wesentlichen technischen Komponenten der Fotovoltaik-

Anlage und des Batteriespeichers. Ferner stellt er dem Gemeinderat die von ihm angefertigte

Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme sowie die ebenfalls von ihm erstellte

Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Fotovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher vor.

Die Kostenschätzung weist eine Gesamtsumme von 251 TEUR aus (inklusive Baunebenkosten und

Umsatzsteuer).

Nach intensiver Erörterung des vorgestellten Konzepts besteht Einvernehmen darüber, dass die

vorhandenen Informationen dem Gemeinderat eine ausreichende Grundlage dafür bieten, um über die

Durchführung der Maßnahmen zu beschließen. Infolgedessen wird im Rahmen der nächsten Sitzung

des Gemeinderates eine entsprechende Beschlussfassung vorgesehen.

Top. 3. Teilnahme an den Bündelausschreibungen Strom
Die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft mbH (Gt-service), eine Tochtergesellschaft des

Gemeindetags Baden-Württemberg, bietet Gemeinden die Teilnahme an einer gemeinsamen

Ausschreibung zur Beschaffung der Stromlieferung für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum

31.12.2025 ff. an. Die Ausschreibung der Stromlieferung erfolgt auf Grundlage eines Dauerauftrags

jeweils für eine feste Vertragslaufzeit von drei Jahren. Die Gt-service führt das Vergabeverfahren

namens und im Auftrag für die teilnehmenden Kommunen durch. Sie erteilt für die Teilnehmer den

Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot gemäß Beschluss ihres Aufsichtsrates. Für jeden einzelnen

Teilnehmer kommt mit Zuschlagserteilung der ausgeschriebene Stromliefervertrag mit dem

erfolgreichen Bieter des jeweiligen Loses zustande.
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Beschlussvorschlag:

1. Der Ortsgemeinderat nimmt die Ausschreibungskonzeption der Gt-service Dienstleistungs-

gesellschaft mbH (Gt-service) Az. 811.00 nebst dem Hinweisblatt Ökostrom (Anlage 6) zur Kenntnis.

2. Die Verwaltung wird bevollmächtigt, die Gt-service mit der Ausschreibung der Stromlieferung der

Gemeinde Holzbach ab 01.01.2023 dauerhaft zu beauftragen, die Gt-service kann sich zur

Durchführung der Ausschreibung weiterer Kooperationspartner bedienen.

3. Die Gemeinde Holzbach bevollmächtigt den Aufsichtsrat der Gt-service die Zuschlags-

entscheidungen und Zuschlagserteilungen im Rahmen der Bündelausschreibung(en) Strom, an

denen die Gemeinde Holzbach teilnimmt, namens und im Auftrag der Gemeinde Holzbach

vorzunehmen.

4. Die Gemeinde Holzbach verpflichtet sich, das Ergebnis der Bündelausschreibungen als für sich

verbindlich anzuerkennen. Sie verpflichtet sich zur Stromabnahme von dem Lieferanten / den

Lieferanten, der / die jeweils den Zuschlag erhält / erhalten, für die Dauer der jeweils vereinbarten

Vertragslaufzeit.

5. Die Verwaltung wird beauftragt, Strom in der Qualität "100 % Strom aus erneuerbaren Energien

(Ökostrom) ohne Neuanlagenquote" im Rahmen der Bündelausschreibung Strom über die Gt-

service auszuschreiben.

Abstimmungsergebnis:    zwölf Ja-Stimmen,    keine Nein-Stimme,   keine Enthaltung

Top. 4. Bericht zur sozialen Situation in unserer Ortsgemeinde
Der Bericht zur sozialen Situation in der Gemeinde Holzbach im Jahr 2021 ist den Ratsmitgliedern im

Vorfeld der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt worden. Der Bericht wurde von unserer

Seniorenbeauftragten Karin Bender erstellt; er benennt unter anderem die im Jahr 2021 durchgeführten

Maßnahmen und gibt einen Ausblick auf das Jahr 2022.

Nach Erörterung des Berichts stimmt der Gemeinderat über folgenden Beschlussvorschlag ab:

Der Ortsgemeinderat beauftragt die Berichterstatterin 2022 Maßnahmen zur Seniorenarbeit im Rahmen

der durch die Pandemiesituation bestehenden Möglichkeiten zu planen und durchzuführen.

Abstimmungsergebnis:    zwölf Ja-Stimmen,    keine Nein-Stimme,   keine Enthaltung

Top. 5. Sonstiges sowie Mitteilungen und Anfragen
./.
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Niederschrift der Gemeinderatssitzung 01/2022 am 24.01.2022

Nichtöffentliche Sitzung:

Top. 1. Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 10.12.2021
Die Niederschrift zu der Nichtöffentlichen Sitzung am 10.12.2021 wird vom Rat einstimmig genehmigt.

Top. 2. Anpassung des Pachtvertrages für den Betrieb einer Funkübertragungsstelle
Der Vorsitzende informiert über die in dem Mietvertrag mit der Dt. Funkturm GmbH, Frankfurt (Mieterin)

vom 02.06.2006 vereinbarte Mietpreisanpassung auf Basis der Entwicklung des Verbraucher-

preisindex und die von der Mieterin angebotene Anpassung des Mietvertrages ab dem 01.01.2022.

Im Gemeinderat besteht Einvernehmen darüber, dass die angebotene Anpassung des Mietvertrages

nicht angenommen werden soll.

Top. 3. Sonstiges sowie Mitteilungen und Anfragen
./.


